
Neue Leistungen in der RRV:
mehr Sicherheit für die Urlaubsplanung
Ob für Kurzarbeit oder Jobverlust– die ERV bietet im Rahmen ihrer Reiserücktritts-
Versicherung eine marktgerechte Lösung, damit Ihre Kunden den Urlaub optimal 
planen können. 

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:

1	Urlaubs-Zuschuss bei Jobverlust
	�Verliert Ihr Kunde aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung durch den  
Arbeitgeber seinen Arbeitsplatz, hat er die Wahl:

	 • �Stornierung:  
Ihr Kunde erhält die vertraglich geschuldeten Stornokosten von der ERV. 

	 • �Reiseantritt:  
Ihr Kunde bekommt von der ERV als Urlaubs-Zuschuss den Restreisepreis 
erstattet.

	     (�maximal bis zur Höhe der zum Zeitpunkt des Eintritts des versicherten Ereignisses vertraglich geschuldeten Storno-

kosten. Ausgenommen von dieser Regelung sind Arbeitsverhältnisse, die zwischen Ehe- bzw. Lebenspartnern oder 

zwischen Angehörigen ersten Grades bestehen.)

2	Absicherung von Kurzarbeit bis 31. Dezember 2009 verlängert
	�Wir erstatten weiterhin die vertraglich geschuldeten Stornokosten bei Reise-
rücktritt aufgrund von Kurzarbeit, wenn

	 • �die versicherte Person für einen Zeitraum von mindestens drei aufeinanderfol-
genden Monaten von konjunkturbedingter Kurzarbeit betroffen ist

	 • �der regelmäßige monatliche Brutto-Vergütungsanspruch dieser Person auf-
grund von Kurzarbeit um mindestens 35 % je Monat verringert ist.

3 	Neuer Geltungsbereich: Jetzt auch bei Jahresversicherungen
�	Urlaubs-Zuschuss und Absicherung von Kurzarbeit gelten  
	• �für alle Abschlüsse im Rahmen einer Einzelversicherung oder eines Pakets, die 

zwischen 1. Juni und 31. Dezember 2009 getätigt werden 
	 • für Jahresversicherungs-Tarife bei Reisebuchung in diesem Zeitraum 

Weitere Infos in Ihrem Online-Agentur-Service unter www.erv.de
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